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Hauptbetriebsplan für den Kiessandtagebau "Hartmannsdorf 
II" - Änderung der Betriebsplanfläche 
Änderungsbescheid 
Ihr Antrag vom 12.09.2014 

Änderungsbescheid 

Die mit o. g. Schreiben beantragte Änderung der Betriebsplanflä
che des Hauptbetriebsplanes für den Kiessandtagebau "Hart
mannsdorf II" wird hiermit gemäß§§ 52 Abs. 4 und 55 Abs. 1 Bun
desberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBI. I S. 131 0), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBI. I, S. 3154), unter dem Geschäftszeichen h 75-1.1-1-4 zuge
lassen. Der Änderungsbescheid ergeht mit folgenden Nebenbe
stimmungen: 

1. Allgemeine Nebenbestimmungen 

1.1 Die im zugelassenen Hauptbetriebsplan in der Anlage 3 dar
gestellte Betriebsplanfläche wird um die in der Anlage 1 der 
Antragsunterlage zur Änderung grau dargestellten Flächen I, 
II, 111 und IV erweitert. 

1.2 Die Rohstoffgewinnung darf nur in der im zugelassenen 
Hauptbetriebsplan in der Anlage 5 dargestellten und in der in 
der Anlage 1 der Antragsunterlage zur Änderung mit 111 ge
kennzeichneten Fläche erfolgen. 

1.3 Die Nebenbestimmungen der Zulassung zum Hauptbe
triebsplan vom 15.05.2012 (Az. h 75-1.1-1-3) behalten ihre 
Gültigkeit. 

Überweisungen an: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam 

I 
Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

Inselstraße 26 
03046 Cottbus 

Bearb.: Herr Scharf 
Gesch.-Z.: h 75-1 .1-1-4 
Telefon: 0355 48 64 0- 318 
Telefax: 0355 48 64 0- 510 
Internet: www.lbgr.brandenburg.de 

Konto-Nr.: 711 040174 7 I BAN: OE 43 3005 0000 7110 4017 47 
Bankleitzahl: 300 500 00 ·• BIC-Swift: WELADEDDXXX 



1.4 Alle Haup~betriebsplanflächen , die außerhalb des derzeit 
.geltenden Rahrpenbetriebsplanes liegen, sind bei der vorge
sehenen Erweiterung des Rahmenbetriebsplanes zu berück
sichtigen . 

1.5 Der Nachweis der Verfügungsgewalt über das Flurstück 233 
der Flur 3 der Gemarkung Hartmannsdorf ist bis zum 
30.11.2015 vorzulegen. Eine Gewinnung ist auf dem Flur
stück nicht zugelassen. 

2. Naturschutz 

2.1 Die in der Anlage 4 der Antragsunterlage (Artenschutzbei-

I Geologie und Rohstoffe 

_,.-, trag "Erweiterung HBP Kiessandtagebau Hartmannsdorf II" 
vom 16.03.2015) benannten Vermeidungsmaßnahmen VA1 : 

,...-... 

Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten Fledermäuse, VA4: 
schrittweise Flächeninanspruchnahme sowie VA6: Schaf
fung und Erhalt von Waldrändern sind entsprechend zu be
achten und umzusetzen. 

2.2 Die in der Anlage 4 der Antragsunterlage benannte vorgezo
gene Ausg leichsmaßnahme ACEF1 : Anbringen von Fleder
mauskästen ist entsprechend zu beachten und umzusetzen. 

2.3 Der in der Anlage 4 der Antragsunterlage bei der Vermei
dungsmaßnahme VA2 (Bauzeitenregelung Vorfeldberäu
mung Kriechtiere und Lurche) benannte Tätigkeitszeitraum 
ist nicht zugelassen. Abweichend von der Anlage 4 der An
tragsunterlage darf die Vorfeldberäumung nur im Zeitraum 
von November bis Februar durchgeführt werden. Mögliche 
Verstecke sind durch eine vorherige Begehung eines Fach
kundigen im Zeitraum September bis Oktober aufzufinden 
und von der Fläche zu entfernen. Die Begehung und an
schließende Vorfeldberäumung sind in einem Arbeitsgang im 
gleichen Kalenderjahr durchzuführen bzw. zu beginnen. 

2.4 Die in der Anlage 4 der Antragsunterlage bei der Vermei
dungsmaßnahme VA3 (Bauzeitenregelung für Rodung und 
Vorfeldberäumung Vögel) benannte Tätigkeitszeitraum ist 
nicht zugelassen. Abweichend von der Anlage 4 der An
tragsunterlage dürfen Rodung und Vorfeldberäumung nur 
im Zeitraum von November bis Februar durchgeführt wer
den. 

2.5 Um bei der Gewinnungstätigkeit eine Zerstörung I Beschädi
gung von besetzten Brutröhren sowie eine Verletzung I Tö
tung der potenziell vorkommenden Uferschwalben zu ver-

-· . 



meiden, haben die Arbeiten während der Reproduktionszeit 
der Uferschwalbe im Zeitraum April bis August nur außer
·halb von Bereictien mit besetzten Brutröhren zu erfolgen. 
Die Gewinnungsböschungen sind in diesem Zeitraum regel
mäßig auf Besiedlung zu prüfen. Ein Sicherheitsabstand von 
20m links und rechts von besetzten Brutröhren ist einzuhal
ten. 

2.6 Um Brut-und Fortpflanzungsstätten der besonders geschütz
ten Arten gemäß § 44 BNatSchG während der Brut-und 
Fortpflanzungszeit innerhalb der gültigen Hauptbetriebs
plangrenzen, ohne die Erweiterungsflächen, nicht zu be
schädigen oder zu zerstören sind Vernässungsflächen im 
März und alle anderen Tagebauflächen im Zeitraum Mai/Juni 

"-, durch einen Fachkundigen zu begehen. 

~ 

3. Sicherheitsleistung 

Zur Sicherung der Erfüllung der im § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 9 
BBergG genannten Voraussetzungen, insbesondere zur Sicherung 
der Wiedernutzbarmachung der bergbaulich genutzten Flächen 
wird für die Flächenerweiterung gemäß § 56 Abs. 2 BBergG die 
erforderliche Sicherheitsleistung um 

18.000,00 € 
(in Worten: achtzehntausend Euro) 

auf insgesamt 80.000 € erhöht. 

Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 80.000,00 Euro lie
gen beim LBGR in Form von zwei Bankbürgschaften bereits vor. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, einzule
gen. 

Im Auftrag 

J~/ 
Scharf 

Anlagen: Antragsunterlage mit Sichtvermerk 
Gebührenbescheid 

~·. 

I Geologie und Rohstoffe. 
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